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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 

5. August 2005 

Neunundfünfzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 105 b) 

Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/59/L.65 und Add.1)] 

59/113. Weltprogramm für Menschenrechtsbildung 

B1
 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung und der 
Menschenrechtskommission betreffend die Dekade der Vereinten Nationen für 
Menschenrechtserziehung 1995-2004, 

 in der Überzeugung, dass die Menschenrechtsbildung ein langfristiger und lebenslan-
ger Prozess ist, durch den alle Menschen lernen, Toleranz zu üben und die Würde anderer 
zu achten, und darüber aufgeklärt werden, mit welchen Mitteln und Methoden diese Ach-
tung in allen Gesellschaften gewährleistet werden kann, 

 die Auffassung vertretend, dass die Menschenrechtsbildung eine wesentliche 
Voraussetzung für die Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten bildet und 
einen bedeutsamen Beitrag zur Förderung der Gleichheit, zur Verhütung von Konflikten und 
Menschenrechtsverletzungen und zur Stärkung partizipativer und demokratischer Prozesse 
leistet, mit dem Ziel, Gesellschaften entstehen zu lassen, in denen alle Menschen geschätzt 
und geachtet werden,  

 begrüßt es, dass die Generalversammlung am 10. Dezember 2004 das Weltprogramm 
für Menschenrechtsbildung verkündet hat, das als Programm mit aufeinander folgenden 
Phasen strukturiert ist und am 1. Januar 2005 begonnen hat,  

 1. verabschiedet den überarbeiteten Entwurf des Aktionsplans für die erste Phase 
(2005-2007) des Weltprogramms für Menschenrechtsbildung2, dessen Schwerpunkt auf der 
Grund- und Sekundarschulbildung liegt; 

 2. legt allen Staaten nahe, im Rahmen des Weltprogramms Initiativen auszuarbei-
ten und insbesondere, soweit sie dazu in der Lage sind, den Aktionsplan durchzuführen; 

_______________ 
1 Damit wird die Resolution 59/113 in Abschnitt I des Offiziellen Protokolls der Generalversammlung, 
Neunundfünfzigste Tagung, Beilage 49 (A/59/49), Vol. I, zu Resolution 59/113 A. 
2 A/59/525/Rev.1. 
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 3. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte, in enger Zusammenarbeit mit der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur die Durchführung des Aktionsplans auf nationaler Ebene zu för-
dern, auf Antrag entsprechende technische Hilfe zu gewähren und die damit verbundenen 
internationalen Bemühungen zu koordinieren; 

 4. appelliert an die zuständigen Organe, Gremien oder Organisationen des Sy-
stems der Vereinten Nationen sowie an alle anderen internationalen und regionalen 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, im Rahmen ihres jeweiligen Man-
dats die Durchführung des Aktionsplans auf nationaler Ebene zu fördern und auf Antrag 
technisch zu unterstützen; 

 5. fordert alle bestehenden nationalen Menschenrechtsinstitutionen auf, bei der 
Durchführung von Programmen für Menschenrechtsbildung entsprechend dem Aktionsplan 
behilflich zu sein; 

 6. ersucht das Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte und die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 
für die weite Verbreitung des Aktionsplans bei den Staaten und den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen zu sorgen. 

113. Plenarsitzung 
14. Juli 2005 

  

  


